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Kinder besuchen katholische Volksschulen. Auch viele Nichtkatholiken gehen
die katholischen Schulen Der Erzbischof VOoO  am Melbourne Daniel Mannıx führte be-
wegte Klage, dafß der Staat das katholische Schulwesen völlig übersieht, während

anderen "Teilen des Commonwealth auch der weltliche Staat die katholischen
Schulen unterstützt. (Eicclesia, 171

Umeschau
Rückwendung der Sozialretorm,, NeN nd Methoden, die nNntfier anderen

Verhältnissen gute Dienste geleistet ha-
Im Ma 1955 hatten die Professoren ben MOSCH, SC1INEN Sınn verlieren SO

chinger, Höffner., Muthesius und kam ennn das Professoren Gutachten
eundörtfer auftf Veranlassung des Bun- recht einschneidenden Vorschlägen.deskanzlers e1Ne Denkschrift ZUE‚Neu- Die Altersrente, die wesentlichen
ordnung der sozialen Leistungen auUus- den Lebensunterhalt des Arbeitnehmers
gearbeitet.! S1e ISTt als „Professoren- während SE1INES Lebensabends sichern
Gutachten (oder auch „Rothenfelser hat mu miıt der Lohndynamik gekop-Denkschrift‘‘) hbekannt geworden Das pelt werden, wohingegen SIC hbisher
Gutachten hat die Auseinandersetzung der Regel Lebensstandard ent-

die Sozialreform entscheidend g.. sprach der jeweils ”0 —30 Jahre —
ördert In ıhm wırd der Versuch SC- rücklag Das bedrohlichere 151 -
macht untier Berücksichtigung der S()- ko9 der Frühinvalidität bedarf SC-ziologischen Erfahrungstatsachen vVon zielten un wirksamen Gegenwehr durch
klaren sozialphilosophischen Grundsät- besondere Heilbehandlung, hinreichen-
ZenNn her e1IN System der sozialen Sicher- de Unterhaltshilfe während des Reha-
eıt entwickeln, das den gewandelten bilitationsverfahrens un aufeinander
Strukturen der modernen Wirtschafts- abgestimmte Maßnahmen der Arbeits-
gesellschaft entsprechen vermagßs, [Da- vermittlung, Berufsberatung un: Um-
be1 konnte Naln nicht Vo der geltenden schulung Der „normale” Krankheits-
Gesetzgebung un der durch S16 SC- fall dagegen, meınt das Gutachten,
schaffenen Gruppierung VO  - Notstän- kann nicht schlechtweg als E1N VOoO der
den, Maßnahmen un Einrichtungen Offentlichkeit tragendes Risıiko hbe-
ausgehen Im Gegenteil dıe Denkschrift trachtet werden. Angesichts des Niveaus
„Mutfe dem Leser Z Dinge als e1nNe der Masseneinkommen und der mediz1-
Einheit aufzufassen, die Or- nischen Ermöglichung gesteigerter Ge-
ganısatıon, Gesetzgebung und w as sundheitssorge, dıe die moderne Zivili-

schwierigsten isSt unseTeIll enk- satıon bietet, scheint e1inNne Annäherungschema verschiedene Bereiche SIN  d“ der gesetzlichen Krankenkassen die
Daß die geforderte Neuordnung der private Krankenversicherung geboten:sozlalen Leistungen mıt loßen Korrek- darum Einführung VON Tarıfen, die

turen geltenden Gesetzgebungswerk SIC.  h ec1Nn Solidarausgleich durchaus 6110 -
nicht meıstern ıst Jag klar Tage. hauen Jäßt, au des Natural-Lei-
Wenn darum geht, auf die jeweils stungssystems, Verminderung der ast
arteigenen Risiken der modernen Ar- der Bagatellfälle.beitswelt 1er un heute die passende Die Verfasser des Gutachtens hatten
sozialpolitische Antwort finden, mu aus ihrer Sicht auch mutıg Folgerungen
eın Beharren auf gegebenen Institutio- für e1iNe organisatorische Neuordnung

Greven Verlag, Köln des Sicherungssystems SCZOSCH., Die

7921



v  A Umschau  Technik vor aliem des Übergangs von  des 'Sichérungééystems Verbeséerimgs-  der alten zur neuen Regelung konnte  vorschläge, die sich, zusammengesehen,  dabei allerdings nicht in ihren Einzel-  sehr wohl als eigener Reformplan aus-  heiten entfaltet werden. —  nehmen, offenbar entgegen der Absicht  Nunmehr liegt „Zum Problem der  der Verfasser. Drei Grundlinien sind es,  Realisierbarkeit der Vorschläge der Ro-  die dabei hervortreten.  C  thenfelser Denkschrift über die Neuord-  1. An der Grundgestalt des gegebenen  nung der sozialen Leistungen“ eine „kri-  Systems soll unter allen Umständen  tische Stellungnahme“ der Professoren  festgehalten werden; sie sei gesund,  Rohrbeck, Roehrbin und Meyrich vor,?  habe sich im wesentlichen bewährt und  die offenbar auf eine Anregung des  Bundesarbeitsministers zurückgeht. Der  passe durchaus auch auf die heutigen  Titel kann indessen in die Irre führen.  Verhältnisse.  Dem Sicherungssystem  komme so etwas wie die Würde des or-  Wer hier eine Fortführung des einge-  ganisch Gewachsenen zu. Was beschnit-  schlagenen Weges in Ergänzung und  ten werden muß, ist im großen und  Verbesserung, nicht zuletzt hinsichtlich  ganzen nur der Wildwuchs der Kriegs-  der versicherungsmathematischen und  und Nachkriegszeiten.  versicherungsrechtlichen Fragen, er-  2. Insbesondere gilt es, die Sozialsi-  wartet hatte, muß feststellen, daß es der  „Stellungnahme“ nichteigentlich um die  cherung, das „Kernstück der sozialen  Leistungen in Deutschland“, wieder rein  Realisierbarkeit der Vorschläge des Gut-  herauszuschälen. Dabei wird das ent-  achtens geht, noch um eine Auseinander-  scheidende Merkmal für den Dersiche-  setzung mit den zentralen Gedanken-  gängen, von denen sich dessen Verfasser  rungscharakter in einem auf versiche-  rungsmathematischer Grundlage auf-  leiten ließen. Losgelöst von diesem Ge-  samtzusammenhang aber bleiben die  gebauten, von vorneherein vertraglich  oder gesetzlich genau geregelten „Geld-  einzelnen Vorschläge, wie sich aus der  ausgleich‘“ gesehen. Von wem die Mittel  vorliegenden Stellungnahme ergibt, im  leeren Raum hängen.  aufgebracht werden, ob durch Beiträge  oder durch Staatszuschüsse, sei demge-  *  genüber von untergeordneter Bedeu-  Was die Stellungnahme bietet, ist  tung.  $  einmal ein breit angelegter Aufriß des  3. Schließ  lich finden die Sorgen de1"  geltenden sozialen Gesetzgebungswer-  privaten Versicherungswirtschaft in der  kes, der sich gut zur Einführung in die  Stellungnahme einen beredten Anwalt.  Technik der Sozialversicherung herge-  Hier wird eine neuartige Begründung:  brachten Stils eignet. Gerade hier aber  ins Feld geführt: Da der Staat auch bei  werden die vielerlei Ungereimtheiten  den Singularversicherungen im Inter-  und die mangelnde Treffsicherheit des  esse der Versicherten als Aufsichtsor-  herrschenden Systems offensichtlich.  gan fungiert, trägt er eine besondere  Für den unbefangenen Leser, der den  Verantwortung für die Erfüllung der  Gesamtzusammenhang nicht aus den  Versicherungsverträge. Werden nun im  Augen verliert, wird es schon verständ-  Zuge einer Neuordnung der sozialen  lich, warum der notwendigen Neuord-  Leistungen die Geschäftsmöglichkeiten  nung anderswo fast der Charakter einer  der privaten Versicherungswirtschaft,  „Sozialreform“ zugesprochen wird.  etwa durch Ausweitung der Pflichtver-  Sodann entwickeln die Verfasser der  sicherung, eingeengt, so bringt das den  Stellungnahme — oft nur in zufälligem  Staat notwendig in Widerstreit mit sei-  Zusammenhang mit der Kritik des Gut-  ner öffentlichen Garantie gegenüber  achtens — ihrerseits für alle Sparten  diesen Unternehmungen. Offenbar geht  2 Verlag Duncker und Humblot, Berlin,  man davon aus, daß die gegenwär-  3 „Die Krankenversicherung‘“, November  tige Aufgabenteilung zwischen Sozial-  1955, 263.  und Individualversicherung bereits das  222  „  ”
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thenfelser Denkschrift über die Neuord- An der Grundgestalt des gegebenenNung der sozlalen Leistungen“ eine „Kri- Systems soll untier allen Umständentısche Stellungnahme“‘ der Professoren festgehalten werden; S1e sSe1 gesund,Kohrbeck, Roehrbin und Meyrich vor,? habe sıch 1MmM wesentlichen ewährt undie offenbar auf eine Anregung des
Bundesarbeitsministers zurückgeht.? Der

durchaus auch auf die heutigen
'Titel ann indessen ıIn die Irre ühren.

Verhältnisse. Dem Sicherungssystemkomme eLIwas WwW1e die Würde desWer 1ler eine Fortführung des einge- ganısch Gewachsenen Was beschnit-schlagenen Weges In Ergänzung und ten werden muß, ıst 1m großen un:Verbesserung, nıicht zuletzt hinsichtlich SaANZCN NUur der Wildwuchs der Kriegs-der versicherungsmathematischen un: und Nachkriegszeiten.versicherungsrechtlichen Fragen, —- Insbesondere gilt C5S, die Sozlalsı-wartet hatte, muß feststellen, da{fß der
„Stellungnahme‘“‘ nichteigentlich dıe cherung, das „Kernstück der sozialen

Leistungen in Deutschland“‘, wıeder reinRealisierbarkeit der Vorschläge des Gut- herauszuschälen. Dabei wıird das ent-achtens geht, och un eine Auseinander- scheidende Merkmal für den Dersiche-setzung mıiıt den zentralen Gedanken-
gängen, Von denen sıch dessen Verfasser rungscharakter ıIn einem auf versiche-

rungsmathematischer Grundlage auf-leiten ließen. Losgelöst vVon diesem Ge-
samtzusammenhang aber Jeiben die gebauten, VOoO  > vorneherein vertraglich

oder gesetzlich geregelten „Geld-einzelnen Vorschläge, WIEe sıch aus der ausgleich“ gesehen. Von WE dıe Mittelvorliegenden Stellungnahme ergıbt, 1m
leeren Raum hängen. aufgebracht werden, ob Urc Beiträge

oder Urc Staatszuschüsse, se1 emge-
genüber Von untergeordneter Bedeu-Was die Stellungnahme bıetet, ist tung.

einmal e1in breit angelegter Aufriß des Schließich finden die Sorgen der
geltenden sozialen Gesetzgebungswer- prıvaten Versicherungswirtschaft ın der
kes, der sich gut Einführung In die Stellungnahme einen beredten Anwalt
Technik der Sozlalversicherung herge- Hier wırd eine neuartıge Begründungbrachten Stils ejgnet. Gerade 1er aber 1Ns Keld geführt: Da der Staat auch bei
werden die vielerlei Ungereimtheiten den Singularversicherungen 1mMm Inter-
un die mangelnde Treffsicherheit des 6S5sSe der Versicherten als Aufsichtsor-
herrschenden Systems offensichtlich. San fungiert, räg eiInNne besondereFür den unbefangenen Leser, der den Verantwortung für die Erfüllung der
Gesamtzusammenhang nıcht aus den Versicherungsverträge. Werden DUn 1
Augen verliert, wird es schon verständ- Zuge einer Neuordnung der sozialen
lıch, wWwWäarum der notwendigen Neuord- Leistungen die Geschäftsmöglichkeiten
NUungs anderswo fast der Charakter einer der prıvaten Versicherungswirtschaft,„Sozlalreform“‘ zugesprochen wIird. eiwa uUurc Ausweitung der Pflichtver-

Sodann entwickeln die Verfasser der sicherung, eingeengt, bringt das den
Stellungnahme oft DNUur ın zufälligem Staat notwendig ın Wiıderstreit mıt S@e1-
Zusammenhang mıt der Kritik des Gut- Ner öffentlichen Garantie gegenüberachtens ihrerseits für alle Spartqn diesen Unternehmungen. Offenbar geht

D Verlag Duncker un: Humblot, Berlin Ina  e} davon aus, da{fß die gegenwWär-
8 ‚„Die Krankenversicherung‘‘, November tıge Aufgabenteilung zwischen Sozial-

1955, 2653 und Individualversicherung bereıts das
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Umschau
Waren iın der »  4I;1..‘0'th  énfelser DenkschriftHöchsimaß an X  Zugéstä_ndnissen un-

sten der Sozlalversicherung erreicht hat rwägungen angestellt worden, ob niıcht
die Lage der Kleinbauern, -handwerker
und -kaufleute heute ıne eigene Pflicht-

Auf ‚.diesen TEL Marschrouten kommt
die Stellungnahme verständlicher- versicherung erfordert, wird In der

Stellungnahme jede Ausweitung des der
wEe1ISEe VOT allem für die Sparte der Sozlalversicherung unterstellendenKrankenversicherung Zie CI - Personenkreises abgelehnt. ach „AUS-
Erwägungen.
staunlichen Vorschlägen und kritischep künften des Verbandes der prıvaten

Im Professoren-Gutachten wWwWäar VOT- Krankenversicherung‘‘ sSe1 der Ver-
sicherungsschutz für „Selbständige In

geschlagen worden, mitversicherte Fa- schwacher sozlaler Lage‘ schon heute
milienangehörige ın den gesetzlichen
Krankenkassen künftig als Vollmitglie- weitgehend gewährleistet. (31) Und dem

Vorschlag des Gutachtens, da{f die Ver-
der führen. Das entspricht einer Ent- sicherten ‚.WaT dıie Beiträge den 2 mwicklungstendenz, dıe schon iın frühe- setzlichen Krankenkassen (bei voller
TEN Erlassen e1in.: Lockerung der Kın-
schränkungen für eıne Mitversicherung Abzugsfähigkeit) allein tragen, die Be-

bewirkt hatte Die Verfasser der Stel- trıebe aber als dıe Nächststehenden für
die wirtschaftliche Hilfe bel Krankheıt

lungnahme glauben dem grundsätzlich aufkommen sollten, wobel dıe nıcht
widersprechen mussen „Kıne allge-
meılne Übernahme der gesamten Kosten mehr verständliche Rechtsungleichheit
der

zwischen Arbeıtern un: Angestellten Zzu
erkrankten Familienangehörigen beseıtigen ist, wırd entgegengehalten,ann ZUu einer gew1ssen Sorglosigkeit daß 6S nıcht erwarten sel, eine Lohn-gegenüber der Krankheitsverhütung

verleiten‘“‘. (970) Im Bedarfsfalle hätten fortzahlung hbeı Arbeitern „1IN Kürze*“‘
erreichen;: außerdem würde die Ver-

Fürsorgemittel ZULC Ergänzung der Ver- waltung der Krankenkassen schwier1g,sicherungsleistungen einzusprıngen. wenn nur der „wirtschaftlich zumeist
Das Professorengutachten hatte sıch

aiur ausgesprochen, auch in den SC- weniger orijentierte Teil der Sozlalpart-
setzlichen Krankenkassen dem Ver- neTr  66 1er Entscheidungen treffen

habe.
sıcherten varıable Versicherungsbedin-
gSunsch in orm Von Tarıfen nach se1l-
DNer Wahl anzubieten, die sich oberh_alb Die Verfasser der Stellungnahme
bestimmter Grunddienste bewegen, dıe wollen das Wort „Rehabilitation“ Urc
auch bel kleinsten Beiträgen gewährt ‚„ Wiederertüchtigung“‘ ersetzt wıssen. In
werden;: el wWwWäar auf den heute schon der Sache beurteilen S16 dıie Sicherun-
großen Anteil der Pflichtversicherten SCH, die das bisherige System für das

den Zusatz- un Teilversicherungen Risiko der Frühinvalıidıität bıetet, optı-
beı prıvaten Krankenkassen hinzuwel- mistisch. Obwohl das vorbeugende eil-
SeCI. ach der Meinung der Stellung- verfahren NUur eıne Nebenaufgabe der
nahme widerspricht eine Einführung Rentenversicherung ist un die fürsor-
von Tarıiıfen dem Grundsatz der Solida- gerische individualisierende Sachlei-
rıtät und des sozialen Ausgleichs. Im stung (berufliche Wiedereingliederung)
übrıgen könne der Staat das Ausmaßl eıne Wandlung des Gegenstandes iıhrer
der Krankheitsbekämpfung nicht dem Leistungen bedeutet, sollen dıe Reha-
Einzelnen überlassen. 934) In der Kın- bilitationsmaßnahmen ganz ın Händen

der Rentenversicherung liegen. So wäareteilung der Stellungnahme fallen der
Krankheits- un Gesundheitsschutz sichergestellt, dafß „Üüber den Erfolg des
ter die sozialen Leistungen, ‚„dıe alleınm Wiederertüchtigungsverfahrens der Lel-
aus dem Zwang, den die Gemeinschait stungs- und Kostenträger entscheıidet,

der das Verfahren VON nbegınnaus ihrem Interesse heraus ausübt, DC-
währt werden‘‘. (13) Aber anderseıts: ‚a durchgeführt hat‘. (41) Als geset-
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zestechnische ' Néuerun; en werden VOI«- fiklar'e Äußerüng ZUr Frage der Finan-
geschlagen (37,34), daß der behandelnde zierung des vorgeschlagenen „kleinenArzt den vVvon Invalidität Bedrohten den Weges“, Von der 65 abhängen dürfte,Vertrauensärzten des Versicherungs- ob der alte Zustand überhaupt NeCNNE
trägers vorstellen mu un der Ver- wert verbessert wird. Das Professoren-
sicherungsträger seinerseits prüfen gutachten hatte hier schr SENAUE Vor-
hat, ob ein Rehabilitationsverfahren stellungen entwickelt. In ihm wurde
durchgeführt werden soll Für die be- der Partnerschaft In der sozialen Selbst-
rufsmäßige Wiedereingliederung haben verwaltung viel zugetraut, da INnan
sich die JTräger gee1gnete Kräfte ZUT glaubte, den Betrieben ach dem Vor-
Verfügung halten. (An anderer Stelle bild der Unfallversicherung die
12) sah INa  m} allerdings Schwierigkei- Unterhaltshilfe für die In der Rehabili-
ten, für dıe 1m Professorengutachten tation befindlichen Arbeitnehmer über-
vorgeschlagenen „Sozlalanwälte‘‘ auftf tragen können („Betriebsgenossen-gemeıindlicher Ebene schaften“‘‘, bei denen natürlich auch 1€
lichkeiten finden).

geeignete Persön- Haftpflicht für Betriebsunfälle liegen
Es stellt sıch die Frage, ob auf sol- würde) ;} un: in einer diesmal nicht ne-

chem Wege dem Risiko der Frühinvali- gatıv-abgrenzenden, sondern posıtLv-
dıtät nach Bedeutung und Ausmaß bei- gewährenden Subsidiarität sollte e1ıne
zukommen ist. Letzten Endes entschei- staatlıche Rehabilitationskasse für die

Arzt- un Pflegekosten aufkommen.det ja 1ler nıcht iırgendein Versiche-
rungsperfektionismus, sondern allein Hinzu kommt, dafß sıch das Gutachten
das Ziel, WIe der Gefahr der Invalidität für einen wirksamen Ausbau allgemei-
in Jungen Jahren personalethischen Ner gesundheitlicher Vorbeugungsmaß-
un gesamtgesellschaftlichen Gründen nahmen aussprach, die den Rehabili-
wirksam ist Daßentgegenzutreten tatıonsmöglichkeiten gleichsam SC-
Frühinvalidität und Alter grundsätzlich schaltet sind. Die Stellungnahme will
verschiedenartige Risiken in der — solche Maßnahmen (und die entspre-
dernen Arbeitswelt sınd (wenn ın das chenden Steuermittel) grundsätzlich derAlter überhaupt als ein solches gelten Fürsorge übertragen. (26)
lassen will) un ]e besondere gesell- Wags schließlich die heute vordring-schaftliche Veranstaltungen erfordern, liche Neuordnung der Alterssicherungırd 1n der Stellun
lich. gn ahme nicht deut- anbetrifft, kommt die Königsfrage,

WIEeE die Altersrente wertbeständig SC-War dem Professorengutachten SC staltet un mıt der allgemeinen Wohl-
genüber schon der Verdacht geäußert standsentwicklung gekoppelt werden
worden, 65 wolle Urc Rentenverwei- kann, überhaupt nicht in den Griff. Für

einen Zwang ZUr Rehabilitation die Verfasser der Stellungnahme steht
ausüben (tatsächlich stehen den Invali- die Reform der Zusammensetzung der
en heute eErst De1I 51 bzw. 662/3 0/0 Kr- Renten a erster Stelle. Was 167
werbsminderung Geldleistungen möglichen Einsparungen vorgeschlagenwırd ın der Stellungnahme olfenbar ırd (z Abschaffung der-Hausfrauen-eine gegenteilige Gefahr gesehen; S16 versicherung und Halbdeckungsbestim-lehnt eın eigenes ec. des Betroffenen MUungen, KErschwerung der freiwilligenauf Rehabilitation ab (37) Freilich JE - Weiterversicherung, keine Garantie dergreift INan nicht recht, WIeE denn Mindestrente bei Treiwilliger Weiter-dem aNngeNOMMENEN „Rentenhunger‘‘,der „die Grundsätze einer normalen versicherung), könnte einem Finanzmi-

nister Ehre machen. ErstaunlicherweiseLebensauffassung überwuchert‘“‘ (39) 9 IA soll dagegen an einem (wenn auch VOI'-begegnen sein soll. einfachten) System des GrundbetragesAber desungeachtet, vermißt mMan ıIn Staatszuschüssen, die annn automa-der Stellungnahme nicht zuletzt eine Fisch miıt der Zahl der Renten zuneh-
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men, stgehalten werden. Gerade rechnet die schwache Stelle zıitiert
dieser Stelle aber WUur  de sıch für den, von derVersorgung der Invaliden außer-
dem 65 weniger auf Formaldefinitionen halb der Kentenversicherung die HRede
ankommt, entscheiden, ob die Sozial- ıst. Das Professorengutachten, das 111

versicherung inhaltlich als eE1Ne gesell- übrigen auf die Grundkonzeption des
schaftliche Institution gestaltet ıst dıe BKU-Vorschlages VerWwWwEeIsEN konnte,
wesentlich auf en steht und hatte dieser Teilfrage die Möglich-
des Staatszuschusses NUur ZU Ausgleich eıt VOTSCZOSENEN Altersrente beı

variablen Defizits bedarf (allge- eCWIESECHNET Vollinvalidität CrWOSCH, de-
Garantie Mindestrente) TenNn öhe sıch ach den Beitragsleistun-

Aoch mehr als der Beitragsrente sSte- SCH richtet Die Kritik der Stellung-
hen Cıe Verfasser der Stellungnahme nahme dieser Konstruktion (67 68)
dem Umlageverfahren ı der Altersver- übersieht die Wirkung des JNeTen Aus-
sicherung skeptisch gegenüber, das heute gleiches, der jeder Versicherung da-

ungefähr auf allen Seiten dieser durch gegeben 1ST da{fs etiwa durch den
oder orm vertreten wırd Kın vorzeıligen 'Tod VOoO  an } Anspruchsberech-
solch hartnäckiges Plädoyer für die Not- tıgten kalkulierte Leistungen nıcht mehr

erbracht werden I1LUSSEN:wendigkeit allgemeinen Kapital-
deckung Wäar beim heutigen an: volks-
wirtschaftlicher Einsichten eigentlich ach alledem drängt sich dem Lesernıcht mehr erwarten. Im Krisenfall der Stellungnahme der Eindruck aufalso der eigentlichen Probe aufs dafß S16 schr Bannkreis des gelten-Exempel führt die Liquidierung VOoO  a} den Systems der sozialen Sicherung VeEeT-
Anlagewerten STETS Suhbhstanz- haftet bleibt, wirksamen Reform-verlusten, VOoONXn der krisenverschär- vorschlägen gelangen können. Auchfenden Wirkung Desinvestition die verfassungsrechtlichen Bedenken,
5a12 schweigen. Wenn nunmehr als die die Verfasser Eingriffe be-
Ausweg die Lombardierung VO  } Anlage- stehende Leistungsansprüche geltendwerten empfohlen wird IL  Z den Ausfall machen, können NeTr kritischen Prü-
a Beiträgen wettzumachen (79), ıst fung nicht standhaltendie Kapitaldeckung vollends acdl absur- Bruno Molitor
dum geführt für den Kffekt der auf-
kraftschöpfung bedarf es der Kapital-
deckungs-Fiktion wirklich nicht mehr.
Das Maß des Wünschenswerten aber ıst Die tatowıerte Rose
überschritten, wWwWenNnn ann auch noch —_ Man kann Bedenken tragen, ob INnan
stimmend e1in Plan wieder aufgegriffen über Kılm, en INnan ablehnt
wird, der seinerzeıt der vollen Ka- schreiben soll oder nicht. Denn erfah-
pıtaldeckung willen vorschlug, die rungsgemäß wirkt öffentliche Ab-
gehenden Beiträge allein ZUT Ansamm- lehnung 7e1 vielen als ein Anreiz un
lung VvVon Rücklagen für die eu entste- bewirkt das Gegenteil dessen, wäas —
henden Ansprüche verwenden nd reicht werden sollte. Indes bietet die-
die „„alte ast  06 ZUT (Jänze a Steuer- SCr preisgekrönte Film Gelegenheit
mitteln abzudecken. auf e1INeE teihe Von wichtigen Wahr-

Man muß 65 bedauern, daß emge- heiten aufmerksam machen, die SC-
eıgnet sınd das künstlerische Urteil Agenüber Vorschläge, denen 6S dıe

zentrale KFrage eINeETr „dynamischen Hen- bilden und zZu CH.
tenformel“*‘ geht niıcht 1e Betrach- Der erzählerische Inhalt des Films
tung einbezogen werden. Aus dem BKU- Ist dieser Kine Sizilianerin hat S1IC.  h
Vorschlag* Zie ird allein nd SC brieflich mi1ıt 1n den Vereinigten

Staaten lebenden Landsmann verlobt„KExistenzsicherheit iın der industriellen
Gesellschaft“‘ Köln 19  U  55 Bachem-Verlag und wandert ebenfalls nach Amerika

15 Stimmen 158 2925
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